
Haupßatzung der Gemeinde Kluis

Auf der Grundlage des I 5 Abs- 2 der Kommunalverfassung fiir das Land
itiiäcr,renOutg-vo'bommörn (t(\/-M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung
vom 13. Dezember 2001 nachfolgende Satzung etlassen:

s r
Name/ Wappen/ Flagge/ Dienstsiegel' Ortsteile

t 1) Die Gemeinde Kluis führt ein Wappen, eine Flagge und ein Dienstsiegel
iäi o"i w"op"n zeigt : ,ln Grün ein ailbemer Wellenschrägbalken' belegt mit einem
-' 

."t'*"ä":n Oopplttrat<en und begleitet: oben von einem goldb€wehrten silbernen
Rinderkopf, unten von einer schrägen goldenen Getreideähre "

(3) Die Flaoob der Gemeinde ist quei zuilängsachse des Flaggentuchs von GrÜn'
*' 

vü;ß 
-fi,i 

örun gestrein- Die grünen streäen nehmen jeweils ein Viertel' der
rr"ißä St "if"n nirimt die Hälfte 

-der 
Länge des Flaggentuchs ein .ln.der Mitte des

weieän Sireitens liegt das Gemeindewappen, das ̂ ''9 Pry9l der Höhe des
if"ö?enu"n" ännität. Die Länge des Flaggentuchs verhält sich zur Höhe wie 5

zv g.
(+) öäs oienstsiegel zeigt .das Gemeindewappen und die Umschrift: 'GEMEINDE

KLUIS . LANDKREIS RUGEN'.
(t) biä VerwenOung des Wappens durch Dritte bedarf der Genehmigung des

Btirgermeisters.
{z) bii Gemeinoe Kluis b€steht aus den Odsteilen Gagem, Kluis' Pans€vitz'

Schweikvitz und Silenz.

9 2
Rechte der Einwohner

(1) Der Bümermeister beruft mindestens einmal im Jahr eine Versammlung der
' ' 

Einwohnär der Gemeinde ein. Die Einwohnelersammlung kann auch begrenzt
auf Ortsteile durchgeführt werden

(2) Anregungen unO Vorschläge der -Einwohnerv.ersammlung in" 
Senätveirattungsangelegenheiten, die in der Gemeindevertretersitzung
behandelt werden müssen, sollen dieser in einer angemsssenen Frist vorgelegt
{reden.

(3) Die Einwohner eftalten die Möglichkeit, in einer-Fragestunde- vor B€ginn des" 
öfientl-ßhen Teils der Gemeindevertretersitzung Fragen an alle Mitglieder der
Gemeindevedretung sowie den Bürgermeister zu stellen und Vorschläge oder
Anregungen zu unferbreiten. Die Fragen, VÖrschläge und Anregungen dürfen
sich 

-daüei 
nicht auf Beratungsgegenstände der nachfolgenden Sitzung der

Gemeindevertrelung beziehen.- Für die Fragestunde ist eine Zeit bis zu 30
Minuten vorzusehen.

(4) Der Bürgermeister ist verpflichtet im ötientlichen. Teil der Sitzung der' ' 
Gemeindavertretung über wichtige Gemeindeangel€genheiten zu berichten-

,)



s 3
Gemeindevertretung

(1) Die Vertretung der Bürger filhd die Bezeic*lnung Gemeindevertretung' die
' ' 

rvfitgrieder Oer öemeindeve-rtretung filhren die Bezeichnung Gemeindeveftreter'
(2) Did Gemeindevertretersitzungen sind öfientiictt
igi oie Öttenttictrkeit ist grundsätztich in folgenden Fällen ausgeschlossen:

1. einzelnePersonalangelegenheiten außerWahlen
2. Steuer- undAbgabeangelegenheiten Einzelner
3. Grundstücksgeschäfte
4. Vergabe von Aufträgen

Die Gemeindevertretung kann im Einzetfall, sofern rechttiche - Gründe nicht

;;lg"d;a"h;", die Ägebgenheiten der ziffer 1- 4 in öffentlicher sitzung
behandeln.
rai Ääq"n von Gemeindevertretem sollen späte9lens fürf Arbeitstage vor def
'-' 

öitt"ö oäi e;"i"däuettt"tung beim E ürgermeister eingereicht werden
fvftinafiän" Anfragen während de; Gemeindevertretersitzung sollen' sofem sie

nbtrtln Oer Sltzuig solbst beantwortet werden, innerhalb von 10 Tagen schriftlich

beanh/vort-'t werden.

E 4
Ausschü3se

Ein HauDtau$chuss wird nicht gebildet.
Es wird ein Finanzausschuss gebildet:

Finanz- und Haushaltswesen, Steuem, Gebühren
Abgaben, Rechnungsprütung..

Der Finanäusschuss besteht aus zwei Gemeindevertretern'
werden nicht gewählt..

(4) Die Sitzungen des Ausschuss€s sind nichtöffentlich'

s s" B i.irgermeister/ Steltveüreter

(1) Der Bürgermeister ist gleichzeitig VorsiEJnderder Geneindevertretung Er und' ' 
seine Stellvertreter wärden für die Wahlperiode der Gemeindevertretung
gewählt.

(2) Er trifft Entscneidungen nach S 22 Abs. 4 l$l M^V unterhalb folgender
Wertgrenzen:

1- im Rahmen dessen Nr. 1 bei Verträgen, die auf einmalige Leistungen
gerichtet sind, bis 500,- Euro
l. im Rahmen dessen Nr. 2 bei überplanmäßigen Ausgaben nicht mehr als
250,- Euro je Ausgabenfall sowie bei außerplanmäßigen Ausgaben unterhalb
der Wertgrenze von 5OO,- Euro ie Ausgabenfall'

(1 )
(2)

und sonstige

Stellvertreler(3)



3. bei Veräußerung oder Belastung von Grundstücken unterhalb der

W"rtoren=" uon 
- 

5oo,- Euro' bäi Hingabe von Darlehen' die innerhalb eines

H;;Hü];ht* ,urutiiezann *eroen; bis zu 10 0oo'- Euro' soi'ie bei

Äutnanmi uon rreoiten iir Rahmen des Haushaltsplanes unterhalb der

Wertgrenze von 50.000'- Euro.

4. im Rahmen dessen Nr. 4 bis zu einer Wertgrenze von -2 500'- Euro

s. im nanmen Oessen Nr. 5 bei Verträgen bis zu 5 000 - Euro . --
Der Bürqormeister entscheidet über Vergabe von Auffrägen nach der VOL bis zum

ilrärt-iä"^ iöb,:L-"ö unJ nacrr oer voe bis zum wert von 2'500,--Euro'
iäi'öäöäÄ-Ji^0";i,rtiJun! ist Iauteno tiber Entscheidunsen im sinne des Abs 2 zu

unterrichten.
tat t*tärunqen der Gemeinde i.s.d. s 39 Abs. 2 t(v M-v bis zu einer wertgrenze
' ' 

ö.-zCo"- Euro bzw von 25-0 Euro bei wiederkehrenden Verpflichtungen

können vom Bürgermeister atlein bzw' durch einen von ihm beaufiragten
e"oi"n" t" t "ndesAmtesineinfacherschr i f t formausgefert igt .werden'Bei
Err.räiung"n g"g"nUber einem Gericht liegt diese Wertgrenze bei 2 500 Euro'

s 6
Entschädigungen

(1}DieMitq| iederderGemeindevertretungunddieMitg| iederdes.Ausschusses''' 
äÄrtd"" i-""rt 

-- 
Magg"b. 0"r. Entschädigungsverordnung in der jeweils

ö"it"nJ"n iÄ""rng für die ieilnahme an sitzungen ein Silzungsgeld in Höhe des

Höchstsatzes der Verordnung.
tzl öäi e-üigermeister erhält n;h Maßgabe der Entschädigungsverordnung in der
" 

leiirei" letenden Fassung eine Aufwandsentschädigung in HÖhe des
Höchstsatzes der Verordnung.

(3) Den Stellvertretem des Bürgemeisters ist nach Maßgabe .der' ' 
Entschädigungsordnung in der jeweits geltenden Fass-ung für ihre besondere
iäilgl"it ü"i V"*indeiung des' Vertretenden eine Aufi/vandsentschädigung 'n

Höhä von 1 1,25 Euro pro Tag der Ver$etung zu gewähren

s 7
Öfientliche Bekanntmachungen

(1) Öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde erfolgen durch Aushang an der
Bekanntma6+run gstaf el.

(Z) Oie Be*anntmaihungstafel der Gemeinde befindet sich in Gagern, Dofstr' 4 a'
außerhalb von Gebäuden.

1e; bie oauer des Aushangs beträgt 14 Tage (Aushangfrist), wobei der Tag des
Anschlages und der 1ag aei nUnahme nicht mitgerechnel '^€rden Die
geiännimact'rng ist mü A6huf des letzten Tages der Aushangfrist be\'virkt Für
öffentliche Bekänntmachungen nach $ 29 Abs. 6 KV M-V ist die in der
Geschäftsordnung festgelegie Frist maßgebend.



(4) Auf die ges€tslich vorgesc-flriebene Auslegung von Plänen.und.V-erzeichnissen ist
' ' 

i" aÄr f-o* des Abg: t hinzuweison Dä Aislegungsftist belrägt einen Monat'
;tveit nicfit gese?lici etwas anderes bestimmt oder zugelassen worden ist'

Bä;; ;;J EnoJ o"t Auslegung sind auf dem ausgeleglen Exemplar mit

Unterschrift und Dienstsiegel zu vermerken'

15}tstd ieöf fent | icheBekanntmachunghderFormderAbsätze1.4info lgehÖherer*' 
ö;ült-;;;ns@r unauwenoürer Ereigniss€ nicht mÖglich' so gilt die Form

oer glnzetintormatiön. Die öffenfliche Bekanntmachung in der vorgeschriebenen
iärm iJt nacn gntra en des Hinderungsgrundes unvezüglich nachzuholen'

$ 8
lnkrafüreten

Diese Satzung tritt am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kräft'

Kluis, de%s. Janvat 2@2
'4 I

rocn{'J1
Bürqeimeis{er

4


